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Wehrsport

Aufruf
zum 11. Schweizerischen
Zwei-Tage-Marsch
in Bern

Der Schweizerische Unteroffiziersverband,
der vor Jahren das Patronat über die
schönste und grösste Marschveranstaltung
unseres Landes übernommen hat, appelliert

an die Sektionen aller Landesteile,
an die Einheiten und Organisationen der
Schweizer Armee, sich auch dieses Jahr
möglichst zahlreich am Schweizerischen
Zwei-Tage-Marsch in Bern zu beteiligen.
Der Marsch wird über das Wochenende
des 9.10. Mai in Bern zum 11. Male
durchgeführt. Meldeschluss ist Sonntag, der
5. April.
Auskünfte und Unterlagen sind beim OK
Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch, Postfach

88, 3000 Bern 7, zu erhalten. Zudem
erteilt Telefon (031) 25 78 68 zu jeder Zeit
weitere Auskünfte und nimmt auch Anfragen

entgegen.

Einem Rundschreiben der Sektion für
ausserdienstliche Tätigkeit im Stab der
Gruppe für Ausbildung im EMD ist zu
entnehmen, dass sich die Schweizer Armee
auch dieses Jahr am Internationalen Vier-
Tage-Marsch in Nijmegen (Holland) beteiligt,

der vom 21. bis 24. Juli durchgeführt
wird. Die Gruppen des Schweizer
Marschbataillons marschieren ausschliesslich viermal

40 km mit 10 kg Gepäck mit Rucksack
und Waffe. Um in den Harst der Schweizer
Armee aufgenommen zu werden, wird von
den Gruppen ein Training von minimal
300 km verlangt, das im Gruppenverband
durchzuführen ist. Obligatorisch sind
zudem die Teilnahme am Schweizerischen
Zwei-Tage-Marsch vom 9./10. Mai in Bern
und das Bestehen desselben. Erstmals
übernimmt das EMD auch die Kosten für
Verpflegung und Unterkunft im grossen
Zeltlager ausserhalb von Nijmegen, wo
über 8000 Wehrmänner aus 10 bis 12

Nationen untergebracht werden. Das EMD

organisiert auch den Extrazug von Basel
nach Holland und zurück, für den jeder
Marschteilnehmer Fr. 70.— zu bezahlen
hat. Die Schweizer Marschmusik wird dieses

Jahr in Holland durch das flotte Korps
der Stadtmusik Winterthur vertreten sein.

Diese Erkenntnis führt dazu, dass in der
letzten Zeit bei uns dazu übergegangen
wurde, die Landesverteidigung aus ihrer
bisher rein militärischen Zielsetzung
herauszulösen und von der militärischen zur
Gesamtverteidigung überzugehen. Wie sehr
man sich an höchster Stelle mit diesen
Dingen beschäftigt, zeigt der Bericht des
Bundesrates vom 6. Juni 1966 an die
Bundesversammlung über die Konzeption der
militärischen Landesverteidigung, wo der
Bundesrat zur Frage einer umfassenden
Landesverteidigung ausführt:

«Unsere Landesverteidigung wird in
Zukunft viel stärker als bisher von der
Notwendigkeit totaler Abwehrmassnah-
men bestimmt sein. Die Armee käme in
einem immer dichter besiedelten
Operationsraum zum Einsatz. Die Auswirkungen

der kriegerischen Ereignisse
würden sehr rasch das ganze Land und
die Gesamtheit der Bevölkerung erfassen.

Es ist deshalb unumgänglich, bei
den militärischen Vorkehren die Bedürfnisse

der Zivilbevölkerung vermehrt zu
berücksichtigen. Die Koordination der
militärischen Landesverteidigung mit
ihren zivilen Bereichen sowie die
Möglichkeiten einer besseren Unterstützung
der Zivilbevölkerung durch die Armee
sind Gegenstand einer umfassenden
Untersuchung.»

Noch deutlicher äussert sich der Bundesrat

in seiner am 30. Oktober 1968 veröffentlichten

Botschaft zum Bundesgesetz über
die Leitungsorganisation und den Rat der
Gesamtverteidigung, wo er ausführt:

«Die Bedrohung in einem künftigen
Krieg richtet sich nicht allein gegen die
bewaffneten Streitkräfte, sondern ebenso

gegen die Zivilbevölkerung. Sie ist
ihrer Natur nach total und umfasst alle
Bereiche des staatlichen und menschlichen

Lebens. Dementsprechend kann
die Landesverteidigung nicht mehr
ausschliesslich Sache der Armee sein. Sie
muss zu einer Gesamtverteidigung
erweitert werden, welche auch die zivilen
Bereiche des staatlichen Lebens ein-
schliesst. In Zeiten der Gefahr wird sie
zur alles umfassenden, wichtigsten
Aufgabe des Bundes und der in diesem
zusammengeschlossenen Gemeinwesen.»

Auch dieses Jahr
werden mit dieser
Gruppe — Hundeführer
der Armee mit ihren
vierbeinigen Kameraden

— über 9000
Wanderer aus 12 Nationen

zum 11. Schweizerischen

Zwei-Tage-
Marsch in Bern
erwartet.

Militärische Grundbegriffe

Die Gesamtverteidigung

Der Begriff der «Gesamtverteidigung» —
bisweilen spricht man auch von der
«umfassenden Landesverteidigung» — ist noch
nicht seit sehr langer Zeit in unserem
nationalen Vokabular anzutreffen. Sowohl
der Begriff als namentlich auch der von
dem Begriff umschriebene Gegenstand
sind erst in den letzten Jahren bei uns
zur Tatsache geworden. Anlass dazu gab
die Einsicht in den Umstand, dass ein
Krieg der Zukunft, mit dem eine ernsthafte

Landesverteidigung rechnen muss,
ein allumfassender Krieg sein wird, der

sich nicht darauf beschränken dürfte, den
Kampf gegen unsere Armee zu führen,
sondern der alle Lebensbereiche, von
denen unsere Existenz als Staat und als
Einzelpersonen abhängt, in Mitleidenschaft
ziehen wird. Noch viel weniger als alle
Kriege der Vergangenheit dürfte ein
zukünftiger Krieg eine rein militärische
Angelegenheit sein, die mit ausschliesslich
militärischen Mitteln geführt wird.
Vielmehr sucht der moderne Krieg überall
dort, wo es möglich ist, seine Angriffspunkte,

indem er den Gegner an allen
jenen Stellen zu treffen sucht, an denen
er ihm wirksam Schaden zufügen kann.
Solche Möglichkeiten bestehen überall:
Das staatliche Leben ganz allgemein wie
auch die wirtschaftlichen, finanziellen und
ideellen Kraftquellen jedes Staates sind
anfällig gegen gezielte Angriffe und
bedürfen deshalb des wirksamen Schutzes.

Die vom Bundesrat dargelegte Entwicklung

führt zu der Konsequenz, dass das
militärische Machtinstrument der Armee
heute allein nicht mehr genügt, um das
Land in einem Krieg wirksam zu schützen.
Wohl bleiben die Armeen auch in Zukunft
das bedeutendste und auch das wuchtigste
Mittel zur Verteidigung eines Landes —
aber sie sind nicht mehr das einzige Mittel

zu ihrem Schutz. Neben die militärische
Verteidigung hat der Schutz all der übrigen

Bereiche der privaten und staatlichen
Sphäre zu treten, die in einem Krieg
gefährdet sein könnten und deren Schädigung

oder gar Zerstörung dem
angegriffenen Staat das Bestehen im Krieg
erschweren, wenn nicht verunmöglichen
könnten. Die Gesamtheit all dieser Ver-
teidigungsmassnahmen, die in einem total
geführten Zukunftskrieg nebeneinander
getroffen werden müssen, ist die
Gesamtverteidigung.
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